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Gesetz über die Beaufsichtigung der 
Versicherungsunternehmen 
(Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) Auszüge 
 
 
I. Einleitende Vorschriften 
 
§ 1 Versicherungsunternehmen 
(1) Der Aufsicht nach diesem Gesetz unterliegen Unternehmen, die den Betrieb von 
Versicherungsgeschäften zum Gegenstand haben und nicht Träger der Sozialversicherung sind 
(Versicherungsunternehmen) sowie Pensionsfonds im Sinne des § 112 Abs. 1. 
 
(2) Für Unternehmen, die ausschließlich die Rückversicherung betreiben und nicht die 
Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit haben, gelten nur die §§ 55 bis 59, 
83, 89a, 93 sowie die §§ 101 bis 103, 137, 138 und 150 ; § 2 gilt entsprechend. Für öffentlich-
rechtliche Versicherungsunternehmen des öffentlichen Dienstes oder der Kirchen, die 
ausschließlich die Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung zum Gegenstand haben, 
gelten nur § 13 Abs. 1, die §§ 14, 54 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2, § 55 Abs. 1 und 2, § 55a 
sowie die §§ 81, 81a, 82, 83, 86, 88, 89, 89a und 93 ; für die nach Landesrecht errichteten und 
der Landesaufsicht unterliegenden Versicherungsunternehmen dieser Art kann das 
Landesrecht Abweichendes bestimmen. Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, öffentlich-
rechtliche Versicherungsunternehmen im Sinne des Satzes 2, die nicht der Landesaufsicht 
unterliegen, von der Aufsicht nach diesem Gesetz freizustellen, wenn nach den gesetzlichen 
Vorschriften über die Errichtung der Unternehmen oder den zwischen den Unternehmen und 
ihren Trägern bestehenden Vereinbarungen eine Beaufsichtigung zur Wahrung der Belange der 
Versicherten nicht erforderlich erscheint. 
 
(3) Der Aufsicht nach diesem Gesetz unterliegen nicht 
1. Personenvereinigungen, die ihren Mitgliedern, ohne dass diese einen Rechtsanspruch 
haben, Unterstützungen gewähren, insbesondere die Unterstützungseinrichtungen und 
Unterstützungsvereine der Berufsverbände; 
 
1a. die auf Grund der Handwerksordnung von Innungen errichteten Unterstützungskassen; 
 
2. rechtsfähige Zusammenschlüsse von Industrie- und Handelskammern mit Verbänden der 
Wirtschaft, wenn diese Zusammenschlüsse den Zweck verfolgen, die Versorgungslasten, die 
ihren Mitgliedern aus Versorgungszusagen erwachsen, im Wege der Umlegung auszugleichen, 
und diese Zusammenschlüsse ihre Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung erlangt haben; 
 
3. nichtrechtsfähige Zusammenschlüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit sie 
bezwecken, durch Umlegung Schäden folgender Art aus Risiken ihrer Mitglieder und solcher 
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben betriebener Unternehmen auszugleichen, an denen ein oder 
mehrere kommunale Mitglieder oder - in den Fällen des Buchstabens b - sonstige 
Gebietskörperschaften mit mindestens 50 vom Hundert beteiligt sind: 
 
a) Schäden, für welche die Mitglieder oder ihre Bediensteten auf Grund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen von Dritten verantwortlich gemacht werden können, 
 



Ein Service des Akademischen Dienstes - ADB Versicherungsmakler 
Dokumente / Bedingungen / Gesetzestexte / Klauseln / Zusatzvereinbarungen 
Akademischer Dienst Berlin 
Paulstr. 34 10557 Berlin Tel. 030 / 34 90 14 5-0 Fax 030 / 34 90 14 52 
E-Mail Versicherungen@AkademischerDienst.de // www.Gewerbe-Versicherungsmakler.com 
 

(Für die Richtigkeit und Aktualität aller Aussagen kann trotz sorgfältiger Zusammentragung keine Haftung übernommen werden.) 
 

 

b) Schäden aus der Haltung von Kraftfahrzeugen, 
 
c) Leistungen aus der kommunalen Unfallfürsorge; 
 
4. Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen Versicherungsverhältnisse 
unmittelbar kraft Gesetzes entstehen und infolge eines gesetzlichen Zwanges genommen 
werden müssen;  
 
5. Unternehmen mit örtlich eng begrenztem Wirkungsbereich, die für den Fall eines ungewissen 
Ereignisses gegen Pauschalentgelt Leistungen übernehmen, sofern diese nicht in einer 
Geldleistung, einer Kostenübernahme oder einer Haftungsfreistellung gegenüber Dritten 
bestehen. 
 
(4) Die in der Anlage Teil A Nr. 23 und 24 genannten Geschäfte fallen nur dann in den 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes, wenn sie von Versicherungsunternehmen betrieben 
werden, denen die Erlaubnis für eine der in der Anlage Teil A Nr. 19 bis 21 genannten 
Versicherungssparten erteilt wurde; in diesem Fall werden sie Lebensversicherungsgeschäften 
gleichgestellt. Als Kapitalisierungsgeschäfte (Anlage Teil A Nr. 23) gelten Geschäfte, bei denen 
unter Anwendung eines mathematischen Verfahrens die im voraus festgesetzten einmaligen 
oder wiederkehrenden Prämien und die übernommenen Verpflichtungen nach Dauer und Höhe 
festgelegt sind. Geschäfte nach der Anlage Teil A Nr. 24 bestehen in der Verwaltung von 
Versorgungseinrichtungen, die Leistungen im Todes- oder Erlebensfall oder bei 
Arbeitseinstellung oder bei Minderung der Erwerbsfähigkeit vorsehen, einschließlich der Anlage 
und Verwaltung der Vermögenswerte. 
Bei Geschäften nach Satz 3 dürfen die Versicherungsunternehmen im Zusammenhang mit der 
Verwaltung auch Garantiezusagen für die Erhaltung des verwalteten Kapitals und das Erreichen 
einer Mindestverzinsung abgeben. Sterbekassen dürfen die in den Sätzen 1 bis 4, 
Pensionskassen die in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten Geschäfte nicht betreiben. 
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VII. Pensionsfonds 
 
§ 112 Definition 
(1) Ein Pensionsfonds ist eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die 
1. im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens Leistungen der betrieblichen Altersversorgung für 
einen oder mehrere Arbeitgeber zugunsten von Arbeitnehmern erbringt, 
 
2. die Höhe der Leistungen oder die Höhe der für diese Leistungen zu entrichtenden künftigen 
Beiträge nicht für alle vorgesehenen Leistungsfälle durch versicherungsförmige Garantien 
zusagen darf, 
 
3. den Arbeitnehmern einen eigenen Anspruch auf Leistung gegen den Pensionsfonds einräumt 
und 
 
4. verpflichtet ist, die Leistung als lebenslange Altersrente oder in Form eines 
Auszahlungsplans mit unmittelbar anschließender Restverrentung gemäß § 1 Abs.1 Satz 1 Nr.5 
des Altersvorsorgeverträge- Zertifizierungsgesetzes zu erbringen. Pensionspläne sind die im 
Rahmen des Geschäftsplanes ausgestalteten Bedingungen zur planmäßigen 
Leistungserbringung im Versorgungsfall.  
Pensionspläne sind 
1. beitragsbezogen, wenn mit ihnen eine Zusage des Arbeitgebers gemäß § 1 Abs.2 Nr.2 des 
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung durchgeführt wird, 
 
2. leistungsbezogen, wenn mit ihnen eine Zusage des Arbeitgebers gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 
oder Abs.2 Nr.1 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
durchgeführt wird. 
 
(2) Pensionsfonds bedürfen zum Geschäftsbetrieb der Erlaubnis der Aufsichtsbehörde. 
 
(3) Als Arbeitnehmer im Sinne dieser Vorschrift gelten auch ehemalige Arbeitnehmer sowie die 
unter § 17 Abs.1 Satz2 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
fallenden Personen. 
 
§ 113 Anzuwendende Vorschriften 
(1) Für Pensionsfonds im Sinne des § 112 gelten die auf die Lebensversicherungsunternehmen 
anzuwendenden Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend, soweit dieses Gesetz keine 
abweichenden Regelungen oder Maßgaben enthält. 
 
(2) Von den auf die Lebensversicherungsunternehmen anzuwendenden Vorschriften dieses 
Gesetzes gelten für Pensionsfonds die folgenden Vorschriften nur mit einer Maßgabe 
entsprechend: 
1. § 5 Abs. 3 Nr. 2 mit der Maßgabe, dass mit dem Antrag auf Erlaubnis nur die Pensionspläne 
einzureichen sind; 
 
2. § 5 Abs. 4 mit der Maßgabe, dass § 114 Abs. 2 an die Stelle des § 53c Abs. 2 tritt; 
 
3. § 7 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass die Erlaubnis nur Aktiengesellschaften und 
Pensionsvereinen auf Gegenseitigkeit erteilt werden darf; für Pensionsfondsvereine auf 
Gegenseitigkeit gelten die Vorschriften über Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
entsprechend, soweit nichts anderes bestimmt ist; 
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4. § 10a mit der Maßgabe, dass der Arbeitnehmer die Angaben der Anlage Teil D Abschnitt III 
erhält; 
 
5. § 13 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass die Genehmigungspflicht nicht für Pensionspläne gilt; 
Änderungen und die Einführung neuer Pensionspläne werden erst nach drei Monaten wirksam, 
falls die Aufsichtsbehörde nicht aus den Gründen des § 8 Abs. 1 widerspricht oder vorher die 
Unbedenklichkeit feststellt; 
 
6. § 13 Abs. 3 mit der Maßgabe, dass diese Vorschrift auch für das Pensionsgeschäft in den 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
anzuwenden ist; 
 
7. § 81 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der „Belange der Versicherungsnehmer“ die 
„Belange der Versorgungsanwärter und Versorgungsempfänger“ tritt; 
 
8. § 81a mit der Maßgabe, dass an die Stelle der „Belange der Versicherungsnehmer“ die 
„Belange der Versorgungsanwärter und Versorgungsempfänger“ und an die Stelle der 
Versicherungsverhältnisse die „Versorgungsverhältnisse“ treten; 
 
9. § 81c mit der Maßgabe, dass an die Stelle der „Belange der Versicherungsnehmer“ die 
„Belange der Versorgungsanwärter und Versorgungsempfänger“ tritt; 
 
10. § 81e mit der Maßgabe, dass an die Stelle der „Versicherungsnehmer“ die 
„Versorgungsanwärter und Versorgungsempfänger“ treten; 
 
11. § 101 mit der Maßgabe, dass an Stelle der Versicherungsentgelte die 
Pensionsfondsbeiträge maßgeblich sind. 
 
(3) Nicht anwendbar sind § 6 Abs. 4, §§ 13a bis 13c, § 14 Abs. 1a, §§ 53, 53b und 53c, 54 Abs. 
1 bis 3, §§ 54b und 54c, 64 und 65, 85 Satz 2, §§ 105 bis 111g, sowie §§ 122,123. 
 
§ 114 Kapitalausstattung 
(1) Pensionsfonds sind verpflichtet, zur Sicherstellung der dauernden Erfüllbarkeit der Verträge 
freie und unbelastete Eigenmittel mindestens in Höhe einer Solvabilitätsspanne zu bilden, die 
sich nach dem gesamten Geschäftsumfang bemisst. Ein Drittel der Solvabilitätsspanne gilt als 
Garantiefonds. 
 
(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird zur Sicherstellung einer ausreichenden 
Solvabilität von Pensionsfonds ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen  
1. über die Berechnung und die Höhe der Solvabilitätsspanne unter Berücksichtigung der 
Einstandspflicht des Arbeitgebers gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersvorsorge; 
 
2. über den für Pensionsfonds maßgeblichen Mindestbetrag des Garantiefonds und 
 
3. darüber, was als Eigenmittel im Sinne von Absatz 1 anzusehen ist und in welchem Umfang 
sie auf die Solvabilitätsspanne angerechnet werden dürfen. 
 
§ 115 Vermögensanlage 
(1) Pensionsfonds haben unter Berücksichtigung der jeweiligen Pensionspläne Deckungsstöcke 
zu bilden. Die Bestände eines Deckungsstocks und des übrigen gebundenen Vermögens 
(gebundenes Vermögen) sind in einer der Art und Dauer der zu erbringenden Altersversorgung 
entsprechenden Weise unter Berücksichtigung der Festlegungen des jeweiligen Pensionsplans 
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so anzulegen, dass möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei ausreichender Liquidität des 
Pensionsfonds unter Wahrung angemessener Mischung und Streuung insgesamt erreicht wird. 
 
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Sicherstellung der dauernden Erfüllbarkeit des 
jeweiligen Pensionsplans unter Berücksichtigung der Anlageformen des Artikels 21 der Dritten 
Richtlinie Lebensversicherung und der Festlegungen im Pensionsplan hinsichtlich des 
Anlagerisikos und des Trägers dieses Risikos durch Rechtsverordnung Einzelheiten nach 
Maßgabe des Absatzes 1 festzulegen. Dies beinhaltet insbesondere, quantitative und 
qualitative Vorgaben nach Maßgabe des Artikels 21 der Dritten Richtlinie Lebensversicherung 
zur Anlage des gebundenen Vermögens, zu seiner Kongruenz und Belegenheit festzulegen 
sowie Anlagen beim Trägerunternehmen zu beschränken. Die dauernde Erfüllbarkeit eines 
Pensionsplans kann auch bei einer vorübergehenden Unterdeckung als gewährleistet 
angesehen werden, wenn diese 5 vom Hundert des Betrags der Rückstellungen nicht übersteigt 
und die Belange der Versorgungsanwärter und –empfänger gewährleistet sind. Zur 
Absicherung der vollständigen Bedeckung der Rückstellungen ist eine Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Pensionsfonds erforderlich, die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
bedarf. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn durch den Arbeitgeber die Erfüllung der 
Nachschusspflicht zur vollständigen Deckung der Rückstellungen durch Bürgschaft oder 
Garantie eines geeigneten Kreditinstituts oder in anderer geeigneter Weise sichergestellt ist. 
Der Pensionsfonds hat dem Pensionssicherungsverein die Vereinbarung unverzüglich zur 
Kenntnis zu geben. 
 
(3) Die Pensionsfonds sind verpflichtet, jährlich, nach einer wesentlichen Änderung der 
Anlagepolitik zudem unverzüglich, ihre Anlagepolitik gegenüber der Aufsichtsbehörde 
darzulegen. Hierzu haben sie eine Erklärung über die Grundsätze der Anlagepolitik zu 
übersenden, die Angaben über das Verfahren zur Risikobewertung und zum 
Risikomanagement sowie zur Strategie in Bezug auf den jeweiligen Pensionsplan, 
insbesondere die Aufteilung der Vermögenswerte je nach Art und Dauer der 
Altersversorgungsleistungen, enthält. 
 
(4) Der Pensionsfonds muss die Versorgungsberechtigten schriftlich darüber informieren, ob 
und wie er ethische, soziale und ökologische Belange bei der Verwendung der eingezahlten 
Beiträge berücksichtigt. 
 
§ 116 Deckungsrückstellung 
(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur 
Berechnung der Deckungsrückstellung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung 
1. einen oder mehrere Höchstwerte für den Rechnungszins festzusetzen; 
 
2. die Grundsätze der versicherungsmathematischen Rechnungsgrundlagen für die 
Berechnung der Deckungsrückstellung festzulegen. 
Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf das Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen übertragen werden. Dieses erlässt die Vorschriften im Benehmen mit den 
Aufsichtsbehörden der Länder. 
 
(2) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Justiz zu erlassen. 
 
§ 117 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Verwaltungsabkommen mit einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum jeweils zu vereinbaren, dass in Anlehnung an die für 
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Lebensversicherungsunternehmen geltenden Bestimmungen der Dritten Richtlinie 
Lebensversicherung die Finanzaufsicht in alleiniger Zuständigkeit, die Aufsicht im übrigen im 
Zusammenwirken mit der Aufsichtsbehörde des anderen Mitglied- oder Vertragsstaates 
wahrgenommen wird. 
 
§ 118 Gesonderte Verordnungen 
§ 5 Abs. 6, § 11a Abs. 6, § 55a, § 57 Abs. 2, § 81c Abs. 3, § 104 Abs. 6 und § 104g Abs. 2 
finden mit der Maßgabe Anwendung, dass das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt 
wird, auf ihrer Grundlage gesonderte Rechtsverordnungen für Pensionsfonds zu erlassen. 
 
§ 134 Falsche Angaben 
Wer der Aufsichtsbehörde gegenüber falsche Angaben macht, um für ein 
Versicherungsunternehmen oder einen Pensionsfonds (§ 112 Abs. 1 Satz 1) die Erlaubnis zum 
Geschäftsbetrieb, die Verlängerung einer Erlaubnis oder die Genehmigung zu einer Änderung 
des Geschäftsplans oder zu einer Übertragung eines Versicherungsbestandes (§§ 14, 108) zu 
erlangen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
§ 138 Verletzung der Schweigepflicht 
(1) Wer, abgesehen von den Fällen des § 333 des Handelsgesetzbuchs oder des § 404 des 
Aktiengesetzes, ein Geheimnis des Versicherungsunternehmens oder Pensionsfonds (§ 112 
Abs. 1 Satz 1), namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner 
Eigenschaft als 
1. Prüfer oder Gehilfe eines Prüfers nach § 341k in Verbindung mit § 319 des 
Handelsgesetzbuchs,.2. Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder Liquidator 
bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern 
oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Geldstrafe. Ebenso wird bestraft, wer ein Geheimnis der in Absatz 1 bezeichneten Art, 
namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 bekanntgeworden ist, unbefugt verwertet. 
 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Versicherungsunternehmens oder Pensionsfonds (§ 112 
Abs. 1 Satz 1) verfolgt. Hat ein Mitglied des Vorstands oder ein Liquidator die Tat begangen, so 
ist der Aufsichtsrat, hat ein Mitglied des Aufsichtsrats die Tat begangen, so sind der Vorstand 
oder die Liquidatoren antragsberechtigt. 
 
§ 140 Unbefugtes Betreiben des Versicherungsgeschäftes 
(1) Wer im Inland 
1. ohne Erlaubnis nach § 5 Abs. 1, § 105 Abs. 1 oder § 110d Abs. 1 Satz 1 das 
Versicherungsgeschäft betreibt, 
 
2. entgegen § 110a Abs. 2 eine Geschäftstätigkeit aufnimmt, 
 
3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 111b Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, 
zuwiderhandelt oder 
 
4. ohne Erlaubnis nach § 112 Abs. 2 das Pensionsfondsgeschäft betreibt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
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(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen. 
 
§ 141 Verstöße gegen die Anzeigepflicht 
(1) Wer als Mitglied des Vorstands, als Hauptbevollmächtigter (§ 106 Abs. 3) oder als Liquidator 
eines Versicherungsunternehmens entgegen § 88 Abs. 2 es unterlässt, der Aufsichtsbehörde 
die dort vorgeschriebene Anzeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe. 
 
§ 144 Ordnungswidrige Handlungen des Vorstands oder Aufsichtsrats 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats, als 
Hauptbevollmächtigter (§ 106 Abs. 3) oder als Liquidator eines Versicherungsunternehmens 
1. die Verteilung eines entgegen den Vorschriften des Gesetzes oder dem genehmigten 
Geschäftsplan über die Bildung von Rückstellungen und Rücklagen ermittelten Gewinns 
vorschlägt oder zulässt, 
 
2. einer Vorschrift über die Anlage der Bestände des Deckungsstocks oder über die 
Berechnung, Buchung, Aufbewahrung oder Verwaltung der Deckungsrückstellung oder des 
Deckungsstocks (§§ 54a bis 54c, 65 bis 67, 77, 79, 110d Abs. 2 und 3) zuwiderhandelt oder 
eine Bescheinigung nach § 66 Abs. 6 Satz 6, auch in Verbindung mit § 110d Abs. 2 und 3, nicht 
oder nicht richtig erteilt, 
 
3. dem genehmigten Geschäftsplan über die Anlegung von Geldbeständen zuwiderhandelt, 
 
4. Geschäfte betreibt, die in dem genehmigten Geschäftsplan nicht vorgesehen sind, oder den 
Betrieb solcher Geschäfte zulässt oder 
 
5. einer Rechtsverordnung nach § 55a Abs. 1, auch in Verbindung mit § 106 Abs. 2 Satz 4, 
zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 
Die Bußgeldvorschriften des Satzes 1 
1. Nr. 1, 3 und 4, 
2. Nr. 2, soweit sich diese auf §§ 54a, 66, 67, 77 oder 79 bezieht, und 
3. Nr. 5, soweit sich diese auf § 55a Abs. 1 bezieht, 
gelten auch für Pensionsfonds nach § 113. 
 
(1a) Ordnungswidrig handelt, wer 
1. vorsätzlich oder fahrlässig einer Rechtsverordnung nach § 5 Abs. 6, § 12c, auch in 
Verbindung mit § 110a Abs. 4 Nr. 2, oder § 65 Abs. 1 zuwiderhandelt, soweit sie für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 
 
2. vorsätzlich oder leichtfertig eine Anzeige nach § 13b Abs. 1 oder 4 Satz 1, § 13c Abs. 1, auch 
in Verbindung mit Abs. 4, § 13d Nr. 1 bis 6, 7, auch in Verbindung mit § 110a Abs. 4 Nr. 2, oder 
Nr. 8, § 58 Abs. 2 Satz 1 oder § 104 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 erster Halbsatz, Satz 3 oder 4 oder 
Abs. 3, jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Abs. 6 nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 
 
3. vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 59 Satz 1 eine Ausfertigung des Berichts des 
Abschlussprüfers nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 
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4. vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach § 81b Abs. 1 Satz 2 oder 
Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, oder § 104 Abs. 1 Satz 5 oder 6 oder einer 
vollziehbaren Auflage nach § 8 Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
5. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Satz 1, jeweils 
auch in Verbindung mit § 110a Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe a, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 
 
6. entgegen § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 das Wort nicht erteilt, 
 
7. entgegen § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 eine Einberufung oder Ankündigung nicht vornimmt, 
 
8. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 83 Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit § 110a Abs. 
4 Nr. 3 Buchstabe a, eine Maßnahme nicht duldet, 
 
9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 87 Abs. 6 zuwiderhandelt oder 
 
10. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 103a Abs. 2 in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 12c eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 4 und des Absatzes 1a 
mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche Mark, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 5 
mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark geahndet werden. 
 
§ 144a Unerlaubter Abschluss eines Versicherungsvertrages 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. im Inland einen Versicherungsvertrag oder einen Pensionsfondsvertrag für ein Unternehmen 
abschließt, das die zum Betrieb derartiger Versicherungsgeschäfte oder Pensionsgeschäfte 
erforderliche Erlaubnis nicht besitzt, seine Geschäftstätigkeit entgegen § 110a Abs. 2 
aufgenommen hat oder entgegen § 111b Abs. 1 Satz 2 oder 3 fortführt oder 
 
2. den Abschluss eines Versicherungsvertrages oder eines Pensionsfondsvertrags für ein 
solches Unternehmen geschäftsmäßig vermittelt oder 
 
3. einer aufgrund des § 81 Abs. 2 Satz 3 und 4, auch in Verbindung mit § 110a Abs. 4 Nr. 3 
Buchstabe a, ergangenen Anordnung zuwiderhandelt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
geahndet werden. 
 
§ 145b 
(1) Das Gericht, die Strafverfolgungs- oder die Strafvollstreckungsbehörde hat in Strafverfahren 
gegen Geschäftsleiter von Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds oder deren 
gesetzliche Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafter wegen Verletzung ihrer 
Berufspflichten oder anderer Straftaten bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines 
Gewerbes oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, ferner in 
Strafverfahren, die Straftaten nach den §§ 134, 137 bis 141 und 145 dieses Gesetzes zum 
Gegenstand haben, im Falle der Erhebung der öffentlichen Klage dem Bundesaufsichtsamt für 
das Versicherungswesen 
1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, 
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2. den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und 
 
3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung 
zu übermitteln; ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die 
Entscheidung unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln. In Verfahren wegen 
fahrlässig begangener Straftaten werden die in den Nummern 1 und 2 bestimmten 
Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der übermittelnden Stelle unverzüglich 
Entscheidungen oder andere Maßnahmen des Bundesaufsichtsamtes für das 
Versicherungswesen geboten sind. 
 
(2) Werden sonst in einem Strafverfahren Tatsachen bekannt, die auf Missstände in dem 
Geschäftsbetrieb eines Versicherungsunternehmens oder eines Pensionsfonds einschließlich 
des Außendienstes hindeuten, und ist deren Kenntnis aus der Sicht der übermittelnden Stelle 
für Maßnahmen der Versicherungsaufsicht erforderlich, soll das Gericht, die Strafverfolgungs- 
oder die Strafvollstreckungsbehörde diese Tatsachen ebenfalls mitteilen, soweit nicht für die 
übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen überwiegen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 
 
(3) Betrifft eine Mitteilung nach Absatz 1 oder 2 ein Versicherungsunternehmen oder einen 
Pensionsfonds, über das die Aufsicht nach diesem Gesetz durch eine Landesbehörde ausgeübt 
wird, leitet das Bundesaufsichtsamt die Mitteilung unverzüglich an diese Behörde weiter. 
 
 
Anlage zum VAG 
Teil D 
 
Abschnitt III 
Gegenüber Versorgungsanwärtern und Versorgungsempfängern der Pensionsfonds im Sinne 
von § 112 Abs. 1 müssen die nachfolgend aufgeführten Informationen erteilt werden: 
1. Name, Anschrift, Rechtsform und Sitz des Pensionsfonds und der etwaigen Niederlassung, 
über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; 
 
2. Angaben zur Laufzeit; 
 
3. allgemeine Angaben über die für diese Versorgungsart geltende Steuerregelung; 
 
4. den Jahresabschluss und den Lagebericht auf Anfrage. 
 
5. Jeder Versorgungsanwärter erhält außerdem aussagekräftige Informationen über: 
a) die voraussichtliche Höhe der ihm zustehenden Leistungen; 
 
b) die Anlagemöglichkeiten und die Struktur des Anlagenportfolios, sowie Informationen über 
das Risikopotential und die Kosten der Vermögensverwaltung, sofern der Versorgungsanwärter 
das Anlagerisiko trägt. 
Die genannten Auskünfte sind dem Versorgungsanwärter jährlich zu erteilen. 
 
6. Jeder Versorgungsempfänger erhält angemessene Informationen über die 
Versorgungsleistungen und die Zahlungsmodalitäten. 
 


